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Erwägungen

E. 28
September 2021 E. 2.2). 3.3. An die Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit dürfen keine
zu strengen Anforderungen gestellt werden. Es genügt, wenn die Zahlungsfähigkeit wahr-
scheinlicher erscheint als die Zahlungsunfähigkeit (BGer 5A_41/2024 vom 2. Mai 2024 E.
2.2). Es ist nicht Aufgabe der Rechtsmittelinstanz, von Amtes wegen nach geeigneten
Beweismitteln zu suchen (BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1). Es liegt an der
Schuldnerin, Beweismittel vorzulegen, die geeignet sind, ihre Zahlungsfähigkeit als
glaubhaft erscheinen zu lassen, wobei Behauptungen alleine nicht ausreichen (BGer
5A_33/2021 vom 28. September 2021 E. 2.2; BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1;
OGer ZH PS230133 vom 17. August 2023, E. 4.1). Die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit
beruht auf dem aus den Un- terlagen gewonnenen Gesamteindruck der
Zahlungsgewohnheiten der Schuldne- rin (BGer 5A_41/2024 vom 2. Mai 2024 E. 2.2).
Wichtigstes bzw. unerlässliches Beweismittel für diese Beurteilung ist der Auszug aus dem
Betreibungsregister. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung sind grundsätzlich auch
Betreibungen zu be- rücksichtigen, gegen die Rechtsvorschlag erhoben wurde. Die
Schuldnerin ist deshalb grundsätzlich gehalten, zu jeder im Betreibungsregister nicht als
erledigt aufgeführten Forderung Stellung zu nehmen (BGer 5A_33/2021 vom 28. Septem-
ber 2021 E. 3.3). In der Praxis haben sich für die Beurteilung der Zahlungsfähig- keit
gewisse Grundsätze und Leitlinien herausgebildet: So gilt eine Schuldnerin prinzipiell als
zahlungsunfähig, wenn sie beispielsweise Konkursandrohungen an- häufen lässt,
systematisch Rechtsvorschlag erhebt und selbst kleinere Beträge nicht bezahlt (BGer
5A_41/2024 vom 2. Mai 2024 E. 2.2). Allgemein sind erhöhte Anforderungen an die
Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit zu stellen, wenn (weitere) Betreibungen im
Stadium der Konkursandrohung oder Pfändungsankün- digung in Betreibungen nach Art.
43 SchKG vorhanden sind. Umgekehrt ist das Fehlen laufender Betreibungen kein absoluter
Beweis für die Zahlungsfähigkeit,
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fälligen Verpflichtungen zu erfüllen (BGer 5A_615/2020 vom 30. September 2020 E. 3.1;
BGer 5A_251/2018 vom 31. Mai 2018 E. 3.1). Schliesslich ist der Massstab bei einem
ersten Konkurs in der Regel ein milderer, als wenn die Schuldnerin innert vergleichsweise
kurzer Zeit ein zweites Mal in Konkurs fällt (vgl. OGer ZH PS180162 vom 17. September
2018, E. 2.3). 3.4. Die Schuldnerin macht in ihrer Beschwerde betreffend ihre
Zahlungsfähig- keit zusammengefasst geltend, dass sie ihre Betreibungen tilgen könne und
nach Zahlung einer Forderung über Fr. 2'500.00 lediglich noch die Forderung der D._____
offen sei. Bezüglich Letzterer habe sie bereits eine Zahlung von Fr. 10'000.00 veranlasst,
um einen Teil der Forderung zu begleichen. Die Zahlung habe aufgrund des hängigen
Konkursverfahrens aber noch nicht verarbeitet wer- den können. Sobald die Forderung



beim Betreibungsamt eingehe, verbleibe ledig- lich noch eine Betreibungsschuld von Fr.
4'678.70, welche problemlos innert zwei Jahren abgetragen werden könne (act. 2 Rz. 10;
act. 5/10-12). Darüber hinaus würden die Kontoauszüge der Schuldnerin von Dezember
2025 und Januar 2026 zeigen, dass sie praktisch täglich Gutschriften erhalte, welche in der
Summe aus- reichen würden, um die anfallenden Kosten zu decken. So habe sie im
Dezember 2025 einen Gewinn von Fr. 20'000.00 erwirtschaften können (act. 2 Rz. 8; act.
5/8.1-8.2). Ausserdem würden die Erfolgsrechnungen der Jahre 2023 und 2024 ergeben,
dass in den letzten zwei Jahren ein Gewinn erwirtschaftet worden sei. Hierbei sei sodann
ein Aufwärtstrend beobachtbar. Während der Gewinn 2023 Fr. 16'505.01 betragen habe,
habe 2024 ein Gewinn von Fr. 29'464.67 re- sultiert (act. 2 Rz. 9; act. 5/9.1-9.2). Damit
habe die Schuldnerin aufgezeigt, dass sie im Stande sei, ihren Bedarf zu decken und die
laufenden Rechnungen zu be- gleichen. Die nicht fristgerechten Zahlungen in der
Vergangenheit seien nicht auf ihre finanzielle Lage, sondern auf die äusserst turbulenten
Jahre der Geschäfts- führerin zurückzuführen. So sei deren Mann eine Zeit lang inhaftiert
worden, so dass diese nebst ihrem Vollzeitpensum die drei gemeinsamen Kinder habe
alleine betreuen müssen. Aufgrund dieser Mehrbelastung sei die Geschäftsführerin ihren
Verwaltungsaufgaben nicht mit der gewohnten Genauigkeit und Pflichtbewusst- heit
nachgegangen. Mittlerweile habe sie sich aber wieder gefangen und sei be-
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gemacht habe (act. 2 Rz. 6-7 und 11). Sowohl anhand der eingereichten Konto- auszüge wie
auch aufgrund des Umstandes, dass sie innert kürzester Zeit total Fr. 17'092.65 aufbringen
konnte, habe sie ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft darge- legt (act. 2 Rz. 14). 3.5. Der von
der Schuldnerin eingereichte Betreibungsregisterauszug des Betrei- bungsamtes Zürich 10
weist per 2. Februar 2026 27 Betreibungen im Gesamtbe- trag von Fr. 62'006.35 aus einem
Zeitraum von Oktober 2023 bis Januar 2026 aus, wovon 26 Betreibungen über Fr.
44'367.15 bereits durch Bezahlung erledigt worden sind (act. 5/10). Demnach besteht
derzeit bzw. per 2. Februar 2026 ■ wie von der Schuldnerin angegeben ■ noch eine offene
Forderung zugunsten der D._____ im Betrag von Fr. 17'639.20, für welche im Dezember
2025 eine Betrei- bung eingeleitet wurde (act. 5/10). Betreffend diese Forderung reichte die
Schuld- nerin im Rahmen des vorliegenden Verfahrens einen Zahlungsauftrag über Fr.
10'000.00 ein, der infolge des hängigen Verfahrens noch nicht verarbeitet worden sei (act.
5/12; act. 2 Rz. 10). Im Zeitpunkt der Erteilung dieses Zahlungsauftrages verfügte die
Schuldnerin auf ihrem Bankkonto offenbar über einen Saldo von Fr. 30'441.36 (vgl. act.
5/12), womit Letzterer der fraglichen Zahlungsausführung nicht entgegenstehen sollte. Dem
eingereichten Zahlungsauftrag ist das Auftrags- datum zwar nicht zu entnehmen.
Angesichts des im Firmennamen ersichtlichen Zusatzes "in Liquidation" ist aber davon
auszugehen, dass der Auftrag nach der Konkurseröffnung bzw. nach der Mutation der
Firma vom 28. Januar 2026 aufge- geben worden ist (vgl. act. 5/B, act. 6 und act. 8). Dies
würde zum Saldo auf dem Bankkonto per 29. Januar 2026 passen, welcher dazumal Fr.
30'477.91 betrug (vgl. act. 5/8.2). Obschon sich dieser Saldo bis Ende Januar 2026 noch auf
Fr. 18'956.60 reduzierte (act. 5/8.2), hätte die fragliche Zahlung über Fr. 10'000.00
ausgehend vom verfügbaren Saldo noch im Januar 2026 ausgeführt werden kön- nen.
Abzüglich dieser aufgegebenen Teilzahlung würde basierend auf den vorlie- genden
Unterlagen per 2. Februar 2026 somit eine noch offene Betreibungs- schuld von Fr.
7'639.20 ■ und nicht wie von der Schuldnerin behauptet von Fr. 4'678.70 (vgl. act. 2 Rz.
10) ■ resultieren.



- 7 - 3.6. Den eingereichten Erfolgsrechnungen von 2023 und 2024 sind ■ wie von der
Schuldnerin behauptet ■ Gewinne von Fr. 16'505.01 bzw. von Fr. 29'464.67 zu entnehmen,
wobei sich die Bruttoerträge von Fr. 433'952.12 (2023) bzw. Fr. 408'252.50 (2024) sowie
auch die Aufwendungen von Fr. 417'447.11 (2023) bzw. Fr. 378'787.83 (2024) in einem
ähnlichen Rahmen bewegen (act. 5/9.1-9.2). Da sich der Bruttoertrag im Jahr 2024 im
Vergleich zum Vorjahr um gut Fr. 25'000.00 vermindert hat und sich die Aufwendungen im
selben Jahr um bei- nahe Fr. 40'000.00 reduziert haben, ist der von der Beschwerdeführerin
behaup- tete Aufwärtstrend nicht ersichtlich. Ein solcher ist unter den gegebenen Umstän-
den jedoch auch nicht erforderlich. So verzeichnete die Schuldnerin in den Jahren 2023 und
2024 Gewinne und war damit augenscheinlich in der Lage bzw. hätte in der Lage sein
sollen, ihren laufenden Verbindlichkeiten fortlaufend bzw. fristge- recht nachzukommen.
Während die Gutschriften der Schuldnerin per Ende De- zember 2025 von Fr. 51'442.20
ihre Belastungen von Fr. 30'035.40 sodann we- sentlich überstiegen (act. 5/8.1),
verzeichnete dieselbe per Ende Januar 2026 um Fr. 356.82 mehr Belastungen als
Gutschriften, wobei jedoch nach wie vor ein po- sitiver Schlusssaldo von Fr. 18'956.60
bestand (act. 5/8.2). Dem Kontoauszug von Januar 2026 kann jedoch entnommen werden,
dass die Schuldnerin im fragli- chen Monat diverse Betreibungsforderungen sowie
Verfahrens- und Anwaltskos- ten von zusammengerechnet beinahe Fr. 16'000.00 beglichen
hat (act. 5/8.2). Bei Nichtbeachtung dieser Posten hätten die Gutschriften die Belastungen
auch per Ende Januar 2026 überstiegen und wären mit dem Überschuss vom Vormonat
vergleichbar. Ausgehend von den für die Jahre 2023 bis 2026 vorliegenden Unter- lagen
bzw. Zahlen kann die Schuldnerin somit nicht als auf unabsehbare Zeit illi- quid angesehen
werden. 3.7. Insgesamt ist aufgrund der von der Schuldnerin eingereichten Unterlagen
glaubhaft, dass diese durchaus in der Lage sein sollte, in näherer Zukunft ihren laufenden
Verbindlichkeiten nachzukommen und innerhalb von längstens zwei Jahren die noch
bestehende Schuld von Fr. 17'639.20 ■ bzw. nach Ausführung des Zahlungsauftrags über
Fr. 10'000.00 von Fr. 7'639.20 ■ abzubezahlen. Da gegen die Schuldnerin ansonsten keine
weiteren offenen Betreibungen bestehen,
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schäftsführung bemüht zu sein scheint, ist zu ihren Gunsten davon auszugehen, dass sie in
Zukunft ihren Verbindlichkeiten nachzukommen und ihre Schulden in- nerhalb
überblickbarer Zeit abzutragen vermag. Für die Zahlungsfähigkeit der Schuldnerin spricht
weiter, dass sie auf ihrem Konto sowohl per Ende Dezember 2025 wie auch per Ende
Januar 2026 über einen positiven Saldo von je um Fr. 19'000.00 verfügt hat ■ dies trotz der
vorgenannten noch im Januar 2026 er- folgten Zahlungen im fünfstelligen Bereich.
Aufgrund dessen sowie aufgrund der von der Schuldnerin in den Jahren 2023 und 2024
erwirtschafteten Gewinne ist ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft bzw. zumindest als
wahrscheinlicher als ihre Zahlungsunfähigkeit anzusehen. 4. Damit erweist sich die
Beschwerde als begründet. Die Beschwerde ist gut- zuheissen und das angefochtene Urteil
aufzuheben. 5.1. Durch die verspätete Zahlung hat die Schuldnerin sowohl die
Konkurseröff- nung als auch das Beschwerdeverfahren verursacht. Entsprechend hat sie die
Kosten des Konkursamtes, die Kosten des Konkursgerichtes und die Kosten des
Beschwerdeverfahrens zu tragen. Die Spruchgebühr für das Beschwerdeverfah- ren ist mit
dem von der Schuldnerin geleisteten Vorschuss zu verrechnen (vgl. act. 7). Die Kosten für
das Beschwerdeverfahren sind auf Fr. 750.– festzusetzen (vgl. Art. 61 Abs. 1 i.V.m. Art. 52
lit. b GebV SchKG). Für das vorliegende Verfah- ren sind schliesslich keine
Parteientschädigungen zuzusprechen: der Schuldnerin nicht infolge Verursachung des



Verfahrens und der Gläubigerin nicht mangels entsprechender Aufwendungen. 5.2. Die
Obergerichtskasse ist anzuweisen, von dem bei ihr von der Schuldnerin einbezahlten
Totalbetrag von Fr. 1'150.00 (Fr. 750.00 als Vorschuss für das Be- schwerdeverfahren und
Fr. 400.00 für die Kosten des vorinstanzlichen Verfah- rens; vgl. act. 7) der Gläubigerin Fr.
400.00 auszuzahlen. 5.3. Das Konkursamt Unterstrass-Zürich ist anzuweisen, den ihm von
der Vorin- stanz überwiesenen Betrag von Fr. 1'400.00 (Rest des von der Gläubigerin dem
Konkursgericht geleisteten Vorschusses; vgl. act. 8 S. 2 und Dispositiv-Ziff. 3)

- 9 - vollständig der Gläubigerin zu entrichten und der Schuldnerin einen nach Abzug seiner
Kosten allfällig verbleibenden Restbetrag auszuzahlen. Es wird erkannt:
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